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Text 

Kraftfahrzeuge 

§ 2. (1) Als Kraftfahrzeuge gelten: 

 1. Krafträder und Kraftfahrzeuge mit zwei oder drei Rädern (Klassen L3e, L4e und L5e), jeweils 
mit einem Hubraum von mehr als 125 Kubikzentimetern; 

 2. Schwere vierrädrige Kraftfahrzeuge (Klasse L7e) mit einem Hubraum von mehr als 
125 Kubikzentimetern; 

 3. Personen- und Kombinationskraftwagen der Klasse M1 sowie andere Kraftfahrzeuge, die ihrer 
Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung bestimmt sind, unabhängig von 
ihrer kraftfahrrechtlichen Einordnung. Das sind andere Kraftfahrzeuge mit mehr als drei aber 
weniger als zehn Sitzplätzen und einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg. 

 4. Abweichend von Z 3 gelten andere Kraftfahrzeuge mit zwei Sitzreihen, 

 a) bei geschlossenem Aufbau (sog. Kastenwägen), wenn sich hinter der zweiten Sitzreihe eine 
klimadichte Trennwand befindet, in dem dahinter befindlichen Laderaum ein Würfel mit einer 
Seitenlänge von mindestens einem Meter Platz findet und die Seitenfenster im Laderaum 
verblecht sind oder 

 b) bei offenem Aufbau (sog. Pritschenwägen), wenn ein geschlossener Bereich für Passagiere 
und eine Ladefläche von der Art eines Lastkraftwagens (mit seitlich klappbaren Bordwänden, 
ohne Radkästen, auch abnehmbar oder kippbar) oder bei ausschließlich nach hinten klappbarer 
Bordwand eine Ladefläche, bei der die innere Länge auf dem Boden des für die Beförderung 
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von Waren bestimmten Bereichs länger ist als 50% der Länge des Radstands und eine einfache 
Ausstattung, vorhanden sind,  

nicht als Kraftfahrzeuge, die ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Personenbeförderung 
bestimmt sind. 

Ausgenommen sind jeweils historische Fahrzeuge gemäß § 2 Abs. 1 Z 43 Kraftfahrgesetz 1967. 

(2) Die Einteilung der Kraftfahrzeuge in Klassen richtet sich nach § 3 Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 267/1967, in der jeweils geltenden Fassung. Für die Einordnung eines Kraftfahrzeuges in diese 
Klassen ist der Typenschein, der Einzelgenehmigungsbescheid oder die EG- bzw. 
EU-Übereinstimmungsbescheinigung, jeweils gemäß Abschnitt III des Kraftfahrgesetzes 1967, 
maßgeblich. Wurde für ein Kraftfahrzeug keine oder eine falsche Einordnung in einem entsprechenden 
Fahrzeugdokument vorgenommen, sind für die Einordnung die kraftfahrrechtlichen Vorschriften (§ 3 
Kraftfahrgesetz 1967) sinngemäß anzuwenden. 
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